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Präambel 

Die Unfallversicherungsträger haben nach § 26 Abs. 2 SGB VII die Aufgabe, mit allen 

geeigneten Mitteln unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit mög­

lichst frühzeitig den durch den Arbeitsunfall/die Berufskrankheit verursachten Gesund­

heitsschaden zu beseitigen oder zu bessern, seine Verschlimmerung zu verhüten und 

seine Folgen zu mildern. Hierzu schließen die Vertragspartner gemäß § 34 Abs. 3 

SGB VII das nachfolgende Abkommen: 

1. Durchführung der zahnärztlichen Behandlung 

1.1 Die zahnärztliche Behandlung (konservierende, chirurgische und kieferortho­

pädische Leistungen) ist vom Unfallversicherungsträger zu gewähren. 

Wegen der Folgen eines Arbeitsunfalls/einer Berufskrankheit erstattet der 

Zahnarzt auf Anforderung des Unfallversicherungsträgers gem. § 201 SGB VII 

unter Verwendung des Musters der Anlage 1 eine zahnärztliche Auskunft. Für 

diese Auskunft erhält der Zahnarzt eine Gebühr in Höhe von Euro 17,50 zzgl. 

der Portokosten. 

1.2 Die prothetische Behandlung (Zahnersatz und Zahnkronen) von Unfallverletz­

ten und Berufserkrankten und die damit unmittelbar zusammenhängenden 

Leistungen sind vom Unfallversicherungsträger als Sachleistung zu gewähren. 

Bei der prothetischen Versorgung von Unfallverletzten und Berufserkrankten 

stellt der Zahnarzt einen Heil- und Kostenplan (Anlage 2) auf, wie er im Ver­

hältnis zu den gesetzlichen Krankenkassen vereinbart ist. 

Der ausgefüllte Heil- und Kostenplan ist dem zuständigen Unfallversiche­

rungsträger wegen der Kostenübernahmeerklärung zuzuleiten. Der Unfallver­

sicherungsträger gibt den Heil- und Kostenplan mit einem Vermerk über die 

Höhe der zu übernehmenden Kosten an den Zahnarzt zurück. Der Zahnarzt 

erstattet auf Anforderung des Unfallversicherungsträgers unter Verwendung 

des Musters der Anlage 1 eine zahnärztliche Auskunft (vgl. 1.1.). 



1.3 In den Fällen, in denen die prothetische Versorgung sowohl unfallbedingte als 

auch unfallunabhängige Schäden betrifft und der Unfallverletzte/Berufser­

krankte Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, teilt der Unfallversiche­

rungsträger dem Zahnarzt mit, in welcher Höhe er Kosten übernimmt. Die 

Krankenkasse erhält eine Durchschrift dieser Mitteilung unter Beifügung des 

Heil- und Kostenplanes. 

1.4 Für die Erstattung der nach der Unfallversicherungs-Anzeigenverordnung 

(UV-AV) vorgesehenen Berufskrankheitenanzeige erhält der Zahnarzt eine 

Gebühr in Höhe von Euro 15,22. 

2. Vergütung und Abrechnung der zahnärztlichen Leistungen 

2.1 Die zahnärztliche Vergütung - einschließlich der Vergütung für kieferorthopä­

dische Leistungen bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 

18. Lebensjahres - erfolgt auf der Grundlage der Gebührentarife der Ange­

stellten-Ersatzkassen für Zahnärzte. 1) Der Punktwert für zahnärztliche Leis­

tungen wird zwischen der KZBV und den Spitzenverbänden der Unfallversi­

cherung vereinbart. Ab dem 01.01.2009 wird bundesweit ein Punktwert von 

1,05 Euro zugrunde gelegt. Ab dem 01.01.2010 beträgt der Punktwert dann 

1,07 Euro. 

Die zahnärztliche Vergütung für die prothetische Behandlung erfolgt nach dem 

als Anlage 4 beigefügten Gebührenverzeichnis. 

Neben den für die einzelnen zahnärztlichen Leistungen vorgesehenen Gebüh­

ren können als Auslagen die dem Zahnarzt tatsächlich entstandenen ange­

messenen Kosten für zahntechnische Leistungen berechnet werden, soweit 

diese Kosten nicht mit den Gebühren abgegolten sind. Die mit den Angestell­

ten-Ersatzkassen vereinbarten Vergütungen für zahntechnische Leistungen 

finden Anwendung. 



2.2 Sollte es sich in begründeten Fällen (besondere Schwierigkeiten in der Durch­

führung der prothetischen Versorgung) ergeben, dass hinsichtlich des Hono­

rars von der unter 2.1 genannten Gebührenregelung abgewichen werden 

muss, ist zwischen dem zuständigen Unfallversicherungsträger und dem 

Zahnarzt vor Einleitung der Behandlung eine Honorarabsprache zu treffen. 

Entsprechendes gilt für das zahnärztliche Honorar bei den Leistungen, die zur 

Heilbehandlung gem. § 26 Abs. 2 SGB VII gehören, aber nicht Bestandteil der 

Gebührenregelungen nach Ziffer 2.1. sind. 

2.3 Ärztliche Leistungen von Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgen werden nach der 

UV-GOÄ in der jeweils gültigen Fassung abgerechnet, wenn der Mund-, Kie­

fer-, Gesichtschirurg als Vertragsarzt zugelassen und damit am Vertrag 

Ärzte/Unfallversicherungsträger beteiligt ist. Nr. 3 der Allgemeinen Bestim­

mungen des BEMA findet insoweit keine Anwendung. 

2.4 Wünscht der Unfallverletzte private Behandlung, so besteht für den Zahnarzt 

gegenüber dem Unfallversicherungsträger ein Anspruch auf Honorierung nur 

in der Höhe, wie sie diese Vereinbarung vorsieht. 

2.5 Die Kosten der zahnärztlichen Behandlung von Unfallfolgen oder von Berufs­

krankheitsfolgen rechnet der Zahnarzt direkt mit dem zuständigen Unfallversi­

cherungsträger ab. Die Rechnung hat folgende Angaben zu enthalten: 

1. die Personaldaten des Unfallverletzten, 

2. den Unfalltag, 

3. den Unfallbetrieb, (Bezeichnung bzw. Name und Anschrift des Arbeitge­

bers, der Kindertageseinrichtung, der Schule oder Hochschule; handelt es 

sich um den Arbeitsunfall einer Pflegeperson, so ist als Unfallbetrieb der/die 

Pflegebedürftige anzugeben.), 

4. das Datum der Erbringung der Leistung, 



5. die Gebührennummer nach den Gebührentarifen der Angestellten-Ersatz­

kassen für Zahnärzte bzw. des Gebührenverzeichnisses für die protheti­

sche Behandlung (s. Anlage 4), 

6. den Betrag für die Material- und Laboratoriumskosten bzw. der baren Aus­

lagen, 

7. den Gesamtrechnungsbetrag. 

2.6 Die Zahlung des Unfallversicherungsträgers erfolgt unverzüglich, spätestens 

innerhalb von 4 Wochen nach Rechnungseingang. 

Besteht im Hinblick auf die Rechnungssumme noch Klärungsbedarf unter den 

Beteiligten, teilt der Unfallversicherungsträger dies dem Zahnarzt mit. Der un­

streitige Betrag wird innerhalb der Zahlungsfrist von Satz 1 ausgezahlt, sofern 

er nicht weniger als 200 EUR beträgt. 

3. Kündigung und Inkrafttreten 

3.1 Das Abkommen kann mit sechsmonatiger Frist zum Schluss eines jeden Ka­

lenderjahres, die Höhe der Vergütung (2.1) mit einer Frist von 6 Wochen zum 

Schluss eines jeden Kalendervierteljahres gekündigt werden, frühestens zum 

31.12.10. 

3.2 Das Abkommen tritt am 01.01.2009 in Kraft. 

1) Protokollnotiz zu Nr. 2.1 des Abkommens: 

In Abweichung von Nr. 3 der allgemeinen Bestimmungen des BEMA verstän­

digen sich die Vertragsparteien auf eine vorläufige Festsetzung des Divisors 

bei der Erbringung von GOÄ-Leistungen auf Basis des Unfallversicherungs­

abkommens auf 10 zu 1, dies jedoch nur vorbehaltlich von Umsetzungs­

schwierigkeiten in der Praxis. Sollte es bei der praktischen Anwendung zu 

Umsetzungsschwierigkeiten kommen, verständigen sich die Vertragsparteien 

auf eine neue Regelung. 


